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Anspruch auf Änderung des
Kostenverteilungsschlüssels?

Sehr geehrter Eigentümer,

in dieser fünften Ausgabe
unserer Haus- und Kunden-
zeitung informieren wir Sie
unter anderem  über die
Änderung eines Kosten-
verteilungsschlüssels und
über die positive Einfluss-
nahme auf das Raumklima.

Zahlreiche Gespräche mit
Eigentümern in den 

vergangenen Monaten haben gezeigt, dass 
hier ein großer Inforamtionsbedarf besteht.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen. 

Typische Fallkonstellation1: Eine
Wohnungseigentumsanlage be-
steht aus drei Wohnungen. Zwei
der drei Wohnungen haben eine
Wohnfläche von 60 qm2, die drit-
te hat eine Wohnfläche von 120
qm2. Die Lasten und Kosten des
gemeinschaftlichen Eigentums
werden von den Eigentümern
der drei Wohnungen zu je 1/3
getragen. Einer der Eigentümer
einer der 60 qm Wohnung findet
das nicht gerecht und verlangt
eine Aufteilung der Kosten
25:25:50. Das BayObLG2 lehnt
den Antrag auf Änderung des
Kostenverteilungsschlüssels ab.
Was tun? In vergleichbaren Fäl-
len ist fraglich, ob ein Anspruch
auf Änderung des Kostenvertei-
lungsschlüssels besteht. Dahin-
gehend gibt es inzwischen eine
gefestigte Rechtsprechung. Ex-
emplarisch insoweit BayObLG v.
3O.5.2OO33: „Der Senat hält an
seiner Rechtsprechung fest, dass
ein Wohnungseigentümer nur
dann einen Anspruch gegen die
übrigen Wohnungseigentümer
auf Änderung eines bestehen-
den Kostenverteilungsschlüssels 

wenn ein sachlicher Grund vor-
liegt und einzelne Wohnungs-
eigentümer gegenüber dem frü-
heren Rechtszustand nicht unbil-
lig benachteiligt werden. In
Fortführung dieser Rechtspre-
chung ist in den folgenden Fäl-
len eine grobe Unbilligkeit der
bestehenden Regelungen ver-
neint/bejaht worden.

Keine „grobe Unbilligkeit“

Die meisten veröffentlichten
Entscheidungen betreffen Fälle,
in denen begehrte Änderungen
des Kostenverteilungsschlüssels
abgelehnt wurden:
• Kostenbelastung um 59 %
höher als bei einer Verteilung
nach dem gesetzlichen Vertei-
lungsschlüssel5.
• Kostenbelastung um 50 %
höher als bei einer Verteilung
nach dem gesetzlichen Vertei-
lungsschlüssel6.
• Kostenbelastung um 30 %
höher als bei einer Verteilung
nach dem gesetzlichen Vertei-
lungsschlüssel7.
• Kosten der Tiefgarage sind
auch von denjenigen Wohnungs-
/Teileigentümern zu tragen,
denen kein Tiefgaragenplatz zur
Verfügung steht8.
• Kosten der Tiefgarage (Sanie-
rungskosten) berechtigen dann
nicht zur Änderung des Kosten-
verteilungsschlüssels, wenn der
Wohnungs-/Teileigentümer, der
keinen Tiefgaragenplatz hat,
anderweitig von der Existenz der
Tiefgarage profitiert und in
absoluten Zahlen nur einen „ver-
gleichsweise geringen Kostenan-
teil zu tragen hat"9.

• Kosten der Aufzüge sind aus-
schließlich von den Eigentümern
der Wohnungen im Oberge-
schoss zu tragen, obwohl auch
die Eigentümer der Erdgeschoss-
wohnungen die Aufzüge nutzen
dürfen10.
• Aufzugskosten sind in einer
Mehrhausanlage auch dann von
allen Wohnungs-/Teileigentü-
mern zu tragen, wenn einzelne
Häuser der Anlage nicht über
einen Aufzug verfügen und die
Mehrkosten für jeden Woh-
nungs-/Teileigentümer der Häu-
ser ohne Aufzug rund € 150,00
p. a. betragen11.
• Anteilige Tragung der Kosten
fremden Teileigentums12.
• Die Kostenverteilung auf ein-
zelne Häuser führt nicht zu einer
Änderung des Kostenvertei-
lungsschlüssels, wenn ein Woh-
nungs-/Teileigentümer die Zuge-
hörigkeit zu einer bestimmten
Untergruppe (z. B. „Einfamilien-
haus“, „Doppelhaus“, „Haus-
gruppe“) bestreitet13.
• Eine zwar der Heizkostenver-
ordnung entsprechende aber
dennoch nicht den tatsächlichen
Verbrauch widerspiegelnde
Heizkostenabrechnung ist unter
Billigkeitsaspekten nicht zu kor-
rigieren, wenn der Belastungs-
unterschied zwischen der ge-
wählten Abrechnungsmethode
und einer den tatsächlichen
Verbrauch berücksichtigenden
Abrechnungsmethode pro Jahr
in der Größenordnung von etwa
€ 300,00 liegt14.
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hat, wenn außergewöhnliche
Umstände vorliegen, die das
Festhalten an der bisherigen Ko-
stenverteilung als grob unbillig
und damit als gegen Treu und
Glauben verstoßend erscheinen
lassen“.
Die Instanzgerichte können sich
auf eine grundlegende Ent-
scheidung des BGH vom
27.6.19854 stützen. Danach ist
eine Änderung des Kostenvertei-
lungsschlüssels nur zulässig,



Wer die physikalischen Grundlagen
kennt, kann durch gezieltes Lüften
das Haus trocken halten. Nicht alles,
was logisch klingt, ist auch richtig.
Viele Hausbesitzer glauben zum
Beispiel, dass Feuchtigkeit in den
Außenwänden ausschließlich durch
Regen verursacht wird und dichten
deshalb Ihre Häuser systematisch
ab. Die Bauphysiker haben indes
seit langem festgestellt, dass die
meisten Feuchtigkeitsprobleme wie
z.B. Schimmelpilz ihren Grund nicht
in schlecht gebauten oder undich-
ten Wänden haben, sondern dass
die Nässe aus der Raumluft kommt.
Es ist kaum zu glauben, aber ein Vier-Personen-Haushalt produziert
pro Tag rund 20 Liter Wasser in Form von Dampf, der durch Lüften
oder durch atmungsfähige Außenwände abgeführt werden muss.
Deshalb ist regelmäßiges und ausreichendes Lüften nach wie vor die
wichtigste Voraussetzung für gutes Raumklima und zur Vermeidung
von Bauschäden.
Doch auch richtiges Lüften will gelernt sein. Die von vielen Fachleuten
immer wieder propagierte Stoßlüftung, bei der man dreimal am Tag
für lediglich zehn Minuten alle Fenster aufreißen und so für frischen
Wind sorgen soll, reicht bei weitem nicht aus. Es wird zwar die Luft in
den Wohnräumen erneuert, aber Feuchtigkeit, die sich unsichtbar in
den Tapeten und Wänden niedergeschlagen hat, wird dadurch keines-
wegs ausgetrocknet.
Besser ist eine Dauerlüftung, die die Raumluft einmal pro Stunde
erneuert und dabei die Feuchtigkeit abtransportiert. Früher geschah
das automatisch durch die Fensterfugen. Die sind aber heute in den
meisten Häusern so abgedichtet, dass sie keinen Luftaustausch mehr
zulassen.
Es wundert also nicht, dass die Feuchtigkeitsschäden in den letzten
Jahren zugenommen haben. Viele Hausbesitzer hoffen nun, durch ver-
stärktes Lüften im Sommer die im Winter feucht gewordenen Wände
auszutrocknen. Das funktioniert jedoch meistens nicht und kann
sogar, wenn man zur falschen Tageszeit lüftet, genau das Gegenteil
bewirken.

Bei Hitze bitte die Fenster am Tag geschlossen halten!

Es ist zum Beispiel grundfalsch, wenn man einen feuchten Keller im
Sommer trockenlüften will und deshalb wochenlang die Kellerfenster
geöffnet lässt. Warme Luft strömt nun fortwährend von außen in den
kühlen Keller und wird dabei selbst abgekühlt. Die Folge ist ein fata-
ler physikalischer Effekt: kühlt sich warme Luft ab, bindet sie weniger
Feuchtigkeit und der Überschuss schlägt sich an den kühlen

Gegenständen nieder. Brillenträ-
ger kennen dieses Phänomen,
wenn sie an kalten Tagen von
draußen in eine warme Stube ein-
treten. Ihre kalte Brille beschlägt
sofort, und zwar durch die
unsichtbare Feuchtigkeit in der
Raumluft. Genauso „beschlagen“
die kühlen Kellerwände, wenn
feuchtwarme Luft durch offene
Fenster hereinströmt. Der Keller
trocknet nicht aus sondern wird
sogar noch feuchter. Deshalb gilt
die Regel: Lüften sollte man
immer dann, wenn es draußen
kälter Ist als im Haus. Trocken-
kalte Luft kann in Windeseile ein
feuchtes Haus austrocknen, wenn
die Heizung ein wenig läuft und
die Raumtemperaturen anhebt.
Im Sommer lüftet man am besten
nachts, wenn es draußen kühler
ist, und hält am Tage die Fenster
geschlossen.

Fälle „grober Unbilligkeit“

Nur wenige veröffentlichte Ent-
scheidungen betreffen Fälle, in
denen eine grobe Unbilligkeit
bejaht wurde:
• Eine grobe Unbilligkeit wurde
bejaht vom KG15. Es ging um die
Sanierung einer Tiefgarage,
wobei die Kosten der Sanierung
zu 94,9 % auf Wohnungseigen-
tümer entfielen, die gerade kei-
nen Tiefgaragenstellplatz inne
hatten.
• Eine grobe Unbilligkeit dürfte
auch dann gegeben sein, wenn
ein Teileigentümer verbrauchs-
abhängige Kosten (anteilig) zah-
len muss, obwohl sein Teileigen-
tum in einer Weise genutzt wird,
die das Entstehen von ver-
brauchsabhängigen Kosten aus-
schließt16. 
Im konkreten Fall ging es um
Dachgeschossräume, die zu
Wohnungen umgebaut werden
sollten, tatsächlich aber nicht
umgebaut wurden, sondern leer
standen. Das BayObLG meinte,
dem betreffenden Teileigen-
tümer könne es jedenfalls nicht
„auf Dauer“ zugemutet werden,
verbrauchsabhängige Kosten
(anteilig) zu zahlen, obwohl kein
Verbrauch statt finde.
• Eine grobe Unbilligkeit dürfte
auch dann gegeben sein, wenn
die betroffenen Miteigentümer
aufgrund des Miteigentums-
anteils das Dreifache oder mehr
als das Dreifache dessen zu zah-
len haben, was bei einer „sach-
gerechten" Kostenverteilung zu
zahlen wäre17.

Kriterien der (Un-)Billigkeit

Die Gerichte betonen, dass bei
der Prüfung, ob die Vorausset-
zungen für eine Änderung des
Kostenverteilungsschlüssels vor-
liegen, ein strenger Maßstab
anzulegen ist18. 
Als Grund für den „strengen
Maßstab“ wird angeführt, dass
eine Praxis, die Versuche ermuti-
gen würde, vereinbarte Rege-
lungen unter Berufung auf
Billigkeitserwägungen in Frage
zu stellen, ständige Unruhe in
den Gemeinschaften fördern
würde. Der Rechtsgrundsatz,
dass das einmal Vereinbarte 

Wie man das Raumklima positiv
beeinflussen kann

grundsätzlich bindet (pacta sunt
servanda) würde ausgehöhlt19.
Entscheidungserheblich ist in
fast allen Fällen, dass dem die
Änderung des Kostenvertei-
lungsschlüssel begehrenden
Wohnungs-/Teileigentümer der
Verteilungsschlüssel beim Er-
werb des Wohnungs-/Teileigen-
tums bekannt war, und er sich
deshalb auf eine entsprechende
finanzielle Belastung einstellen
konnte.
Gelegentlich ist auch entschei-
dungserheblich, dass der jeweili-
ge Wohnungs-/Teileigentümer
von dem Teil der Anlage, dessen
Kosten er gerade nicht mittra-
gen will, in irgendeiner Weise
profitiert - sei es auch nur da-
durch, dass er seine Mülltonnen
auf dem Dach einer Tiefgarage
abstellt20 oder dass er eine Tief-
garage zum bequemen Be- und
Entladen seines Pkw nutzen
kann21 oder dass eine Tiefgarage
zugleich Fundament des darüber
liegenden Spielplatzes und einer
Grünfläche ist22.
Auch die absolute Höhe der
streitgegenständlichen Zahllast
kann entscheidungserheblich
sein23.
Der BGH stellt den Fall heraus,
dass sich die tatsächlichen
Verhältnisse geändert haben24.
Insoweit kann mit dem (teilwei-
sen) Wegfall25 der Geschäfts-
grundlage argumentiert wer-
den. Gegen die Argumentation
mit dem Wegfall der Geschäfts-
grundlage ist Müller26, der aller-
dings selber anderslautende
Rechtsprechung zitiert".
Fazit: Änderungen des Kosten-
verteilungsschlüssels sind in der
Praxis kaum durchsetzbar. Wer -
als wohnungseigentumsrechtlich
tätiger Anwalt - dahingehende
Mandate übernimmt, sollte
„streitwillige“ Mandanten - in
beweisbarer Form - auf die ent-
sprechenden prozessualen Risi-
ken hinweisen, um Regressfällen
vorzubeugen. Aufgrund des
Vorlagebeschlusses des Kammer-
gerichts vom 14.6.200428 wird der
BGH sich zu dieser Problematik
in naher Zukunft äußern.

Diplom-Finanzwirt Hermann Kahlen, 
RA und Fachanwalt für Steuerrecht,
Senden/Westfalen

1 Beschluss vom 01.02.2001, ZMR 2001, 473 = MieWoE, §16 WEG Nr.31 / 2 Beschluss vom
01.02.2001, ZMR 2001, 473 / 3 2Z BR 35/03, in: MieWoE §16 WEG Nr.49 / 4 NJW 1985, 2832 ff.
/ 5 OLG Frankfurt, NZM 2001, 140 / 6 BayObLG, MieWoE, §16 WEG Nr.31 / 7 OLG Köln, ZMR
2002, 153=DWE 2001, 100 / 8 BayObLG, MieWoE, §16 WEG Nr.49 / 9 LG Nürnberg-Fürth, ZMR
2001, 671 / 10 BGH, NJW 1985, 2832 ff. / 11 BayObLG, MieWoE, §16 WEG Nr.23 / 12 OLG Celle,
WE 2001, 7 / 13 KG, ZMR 1999, 64 / 14 BayObLG, MieWoE, §16 WEG Nr.10 / 15 NJW-RR 1991,
1169 / 16 BayObLG, MieWoE, §16 WEG Nr.35 / 17 BayObLG, NJW-RR 1995, 529 / 18 vgl. z.B.
BayObLG, MieWoE, §16 WEG Nr.31 m.w.N. / 19 vgl. z.B. BayObLG, MieWoE, §16 WEG Nr.49 /
20 BayObLG, MieWoE, §16 WEG Nr.49 / 21 LG Nürnberg-Fürth, ZMR 2001, 671 / 22 LG
Nürnberg-Fürth, a. a. O. / 23 LG Nürnberg-Fürth, ZMR 2001, 671 / 24 BGH, NJW 1985, 2832 ff.
/ 25 vgl. jetzt §313 BGB zur Störung der Geschäftsgrundlage / 26 Praktische Fragen des
Wohnungseigentums, 3. Aufl. Rn. 319 / 27 BayObLG, BayObLGZ 1987, 66 / 28 Az: 24 W 32/04,
ZfIR 2004, 677 ff., mit Anm. Riecke(S. 681 f.)

Quellenangaben zum vorangegangenen Bericht !
Broschüre über Schimmelpilz

Das Umweltbundesamt hat
eine Broschüre zum Thema
„Hilfe! Schimmel im Haus,
Ursachen-Wirkungen-Abhil-
fe“ herausgegeben, wo unter
anderem folgende Punkte
aufgeführt sind:

• Schimmelpilze - 
Was ist das? 

• Das versteckte Problem. 
• Was tun, wenn der 

Schimmel entdeckt ist? 
• Schimmelpilzbefall 

in Mietwohnungen. 
• Kampf dem Schimmelpilz.

Die 80-seitige Broschüre steht
zum Download auf der Web-
site: umweltbundesamt.de
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Reparatur von Garagendächern

Die tragenden Teile einer Ga-
rage/Garagenanlage, die auf
dem gemeinschaftlichen Grund-
stück einer Eigentumswohn-
anlage steht, sind Gemein-
schaftseigentum. Das gilt unab-
hängig davon, ob die Garagen
direkt an das Wohnhaus an-
schließen oder freistehend er-
richtet werden. Unerheblich ist
auch, ob die Garagen im Sonder-
eigentum stehen.
Folge: Für die Kosten der In-
standhaltung und Instandset-
zung der tragenden Teile einer
Garage müssen alle Eigentümer
entsprechend ihrem Miteigen-
tumsanteil aufkommen. Das gilt
immer dann, wenn in der
Teilungserklärung nichts anderes
geregelt ist, hat jetzt das OLG
Düsseldorf entschieden. Und da
abweichende Regelungen wohl
in den meisten Teilungserklä-
rungen fehlen, müssen folglich
in den meisten Fällen alle
Eigentümer anteilig zahlen.
OLG Düsseldorf 
1-3 Wx 235 + 240/03

Sat-Schüssel

Die Anbringung einer Sat-
Schüssel muß auch bei vorhande-
nem Kabelanschluß  von der Ei-
gentümergemeinschaft geneh-
migt werden, wenn ein beson-
deres Informationsbedürfnis vor-
liegt. Die Gerichte gehen immer
mehr zu einem freien Zugang zu
Informationen. Seitens der Ge-
meinschaft kann nur der Anbrin-
gungsort und die Leitungsfüh-
rung vorgeschrieben werden.
Ebenso kann die Anbringung
durch einen Fachmann sowie
eine Kaution zur Deckung der
Schäden bei späterer Demon-
tage verlangt werden. Die nun
eigene Versorgung entbindet
aber nicht von der Kostenbetei-
ligung am vorhandenen Kabel-
anschluß, wenn die Teilnahme
auf einer zuvor geschlossenen
Vereinbarung beruht. Tipp:
Wenn sich Schüsseln nicht ver-
meiden lassen, sollte versucht
werden, eine Gemeinschafts-
anlage mit Verteiler daraus zu
machen.

Beschluss des Monats!

Nochmals: Bauliche Verände-
rungen über Mehrheitsbeschluss
möglich. Selbst wenn Mehrheits-
beschlüsse über bauliche Verän-
derungen das in § 22 Abs. 1
i.V.m. § 14 Nr. 1 WEG bestimmte
Maß überschreiten, sind sie nicht
nichtig, sondern gem. § 23 Abs. 4
WEG nur anfechtbar, wie der
Bundesgerichtshof in seiner
Entscheidung vom 20. Sept. 2000
- V ZB 58/99 - www.Rechtszen-
trum.de und ihm folgend das
Bayerische Oberste Landes-
gericht (DNotZ 2001, 214) ausge-
führt hat.
OLG Hamburg Aktenzeichen:
2Wx78/01 Paragraphen: WEG§14
WEG§22 WEG§23 Datum: 2004-
01-19. 
Quelle: www.Rechtszentrum.de

Vorauszahlung

Die Miete ist ein fester Betrag,
bei den Betriebskosten dagegen
handelt es sich um eine weniger
exakte Vorgabe. Wenn es zwi-
schen dieser und dem später fäl-
ligen Betrag zu großen Abwei-
chungen kommt, ist der Streit
zwischen den Parteien program-
miert. Ein wichtiges Urteil hat
jetzt der BGH (Az. 195/03) ge-
fällt. Danach steht es den Par-
teien bei Vertragsabschluss
grundsätzlich frei, sich auf eine
bestimmte Höhe der Vorauszah-
lungen zu einigen. Untersagt
sind durch begleitende Gesetze
nur unangemessen hohe Voraus-
zahlungen. Die Richter des VIII.
Senats des BGH stellten klar, dass
der Vermieter keineswegs ver-
pflichtet ist, die Höhe exakt zu
ermitteln. Dies ist häufig auch
gar nicht möglich, weil ein Teil
der Betriebskosten vom Wohn-
verhalten des Mieters abhängt.
Die im Vertrag genannte Summe
ist für den Mieter deshalb kein
Vertrauenstatbestand. Bei Über-
schreitung der Vorgabe gäbe es
auch keine Toleranzgrenze. In
dem behandelten Fall wurden
die Vorauszahlungen um über
100% überschritten. Anderes gilt
nur, wenn der Vermieter eine
Obergrenze zugesichert hat oder
wenn der Mietvertragsabschluss
mit einer bewusst zu niedrig
angesetzten „Vorauszahlung“
erschlichen worden sei.

Kosten für den Aufzug

Müssen Eigentümer einer Erdgeschosswohnung oder einer Wohnung
in einem Gebäudeteil ohne Aufzug sich an den Kosten beteiligen?
Grundsätzlich ja. Unerheblich ist hierbei, dass einzelne Eigentümer
keinen persönlichen Nutzungsvorteil haben - etwa bei Erdgeschoss-
wohnungen oder wenn nicht alle Gebäudeteile einer Wohnanlage mit
einem Aufzug versehen sind (vgl. BGH 28.06.1984, Az.: VII ZB 15/83 ,
NJW 1984, 2576). 
Abweichende Regelung möglich: Die Eigentümer können aber durch
eine von § 16 Abs. 2 WEG abweichende Vereinbarung regeln, dass nur
die Eigentümer die Kosten tragen, die einen Gebrauchsvorteil haben.
Problematisch sind von § 16 Abs. 2 WEG abweichende Vereinbarun-
gen, in denen die Aufzugskosten nicht ausdrücklich genannt sind. Hier
kann im Einzelfall durch Auslegung nach Treu und Glauben eine
Befreiung der Häuser ohne Aufzug von den Aufzugskosten angenom-
men werden, wenn im Übrigen eine vorteilsorientierte Kostenvertei-
lung geregelt ist ( BayObLG 3.8.1979, Az.: 2Z 81/78 , Rpfleger 1979, 427
s.: „Wartung“). Die Aufzugskosten sind als Bewirtschaftungskosten
gemäß § 16 Abs. 2 WEG von allen Eigen-tümern zu tragen. Danach
richtet sich für den einzelnen Eigentümer die Höhe der Kostenbetei-
ligung im Zweifel nach der Größe des Miteigentumsanteils, wenn
nicht eine abweichende Vereinbarung vorliegt.

Beauftragung von
Fachfirmen durch Verwalter

Bei der Durchführung von
Maßnahmen der Instandset-
zung und Instandhaltung des
Gemeinschaftseigentums hat
der Verwalter auf eine bauli-
che und fachlich einwand-
freie Lösung ebenso zu ach-
ten wie auf die Wirtschaf-
tlichkeit. Daraus folgt jedoch
nicht zwingend, dass der
Verwalter vor Durchführung
einer jeden Maßnahme drei
Angebote von ausführungs-
bereiten Fachfirmen einholen
müsse. Dem Verwalter steht
vielmehr insoweit ein nur ein-
geschränkt der gerichtlichen
Kontrolle zugänglicher Ge-
staltungsspielraum zu. 
OLG Köln; 16 Wx 114/97; ZMR
1998, 109 Jahresabrechnung

Wohngeld

Der Beschluss über Jahresein-
zelabrechnungen verpflichtet
nur diejenigen Wohnungsei-
gentümer, die zum Zeitpunkt
der Eigentümerversammlung
im Grundbuch eingetragen
sind. Die zu diesem Zeitpunkt
ausgeschiedene Wohnungsei-
gentümer schulden Wohn-
geld bis zum Zeitpunkt des
Eigentumswechsels nur auf-
grund der Einzelwirtschafts-
pläne.
BayObLG, v. 18.07.02
AZ 2Z BR 148/01
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Trinkwasserverordnung: Viel Lärm um nichts?
Nachtrag zum Thema der letzten Ausgabe Nr. 4 Frühjahr/Sommer 2004

ElektroRahe
GmbH

Drehersacker 1, 77654 Offenburg
Tel. 0781/35374, Fax 41074
www.elektro-rahe-gmbh.de

elektro-rahe-gmbh@t-online.de

Lass vom
 Strom 

die Finge
r weg, 

denn da
für gibt

’s den 

„Meister 
Streck“

Wie bereits in unseren letzten
Ausgabe berichtet, ist zum Ja-
nuar 2003 die neue Trinkwasser-
verordnung (TrinkwV) in Kraft
getreten.
Die Befürchtungen vieler Ver-
walter und Eigentümer über haf-
tungsrechtliche Auswirkungen

sind groß, jedoch wird wie so oft
im Leben nichts so heiß gegessen
wie es gekocht wird.
So ist zuerst einmal festzuhalten,
dass die TrinkwV zwar für jeden
Verwalter bzw. Eigentümer gilt,
gleich ob WEG-Verwaltung oder
Mietverwaltung, jedoch bei
genauer Betrachtung keine
grundsätzliche Verpflichtung
besteht.
Wer über einen Wasseranschluss
verfügt und Trinkwasser über
einen Versorger bezieht und
somit ab dem Übergabepunkt
(Hauptwasseruhr) mittels eines
eigenen Leitungsnetzes das Was-
ser an einen Verbraucher im
Hause abgibt, gilt gem. §3 Ziff.2
Buchst. C TrinkwV, als Inhaber
einer Wasserversorgungsanlage.
Vorrangig richtet sich die staatli-

che Gesundheitsfürsorge der
TrinkwV an Einrichtungen wel-
che Trinkwasser an die Öffent-
lichkeit, also an jedermann abge-
ben. Also Wasserwerke, Stadt-
werke bzw. Einrichtungen wel-
che Produkte vertreiben, welche
unter Verwendung von Trink-

wasser hergestellt werden wie
Restaurants, Schwimmbäder, In-
dustrie. Entscheident hierbei ist
die Abgabe an die Öffentlichkeit
somit an Jedermann. Im Umkehr-
schluss heisst dies aber, dass in
einem eingrenzbaren Bereich
von Wasserabnehmern und so-
mit nicht öffentlich, keine Veran-
lassung besteht, sich diesen
strengen Regelungen zu unter-
werfen. Unter dem Gesichts-
punkt der Verhältnismäßigkeit
hat der Verordnungsgeber dafür
gesorgt, dass Betreiber von
Hausinstallationen nach §3 Ziff.
2c nur in Ausnahmefällen mit
der TrinkwV zu kämpfen haben.
So laut §16 Abs.3 bei Kenntnis
von Qualitätsmängeln bzw. be-
steht bei Abgabe an die Öffent-
lichkeit (Gewerbemieter wie 

§§§ Aktuelle Rechtssprechung §§§
Renovierung nach Fristenplan?

Nach einem neuen Urteil des Bundesgerichtshofs sollten Hausbesitzer die von ihnen verwendeten Mietver-
träge überprüfen. Sind Mieter vertraglich dazu verpflichtet, ihre Wohnungen nach einem starren Fristen-
plan zu renovieren, kann diese Klausel möglicherweise unwirksam sein. Mit der Folge, dass die Mieter über-
haupt keine Schönheitsreparaturen ausführen müssen. Das ergibt sich aus einem aktuellen Urteil des
Bundesgerichtshofs (Az. VIII ZR 361/03). Kritisch werden entsprechende Vertragsklauseln immer dann, wenn
der Mieter auch dann zur Renovierung verpflichtet wird, wenn die Räume noch in Ordnung sind. Im
Urteilsfall hatte der Vermieter einen Formular-Mietvertrag mit folgendem Text verwendet: „Der Mieter ist
insbesondere verpflichtet, auf seine Kosten die Schönheitsreparaturen in den Mieträumen wenn erforder-
lich, mindestens aber in der nachstehenden Zeitfolge fachgerecht auszuführen: Küche, Bad, Toilette: 2
Jahre, bei allen übrigen Räumen: 5 Jahre“.
Die Richter störten sich insbesondere daran, dass durch das Wort „mindestens“ dem Mieter der Beweis
abgeschnitten würde, dass die Räume noch nicht renovierungsbedürftig seien. Das sei eine unangemessene
Benachteiligung. Damit ist auch gleich die gesamte Renovierungspflicht hinfällig. Vermieter, die auf der
sicheren Seite sein wollen, verwenden Mietverträge, die eine Anpassungsklausel für die Renovierungspflicht
enthalten. Etwa: „Die genannten Fristen sind nach billigem Ermessen im Einzelfall anzupassen.“

Hat Ihnen diese
Ausgabe unserer Haus-
und Kundenzeitung
gefallen? Gerne
nehmen wir Ihre
Themenwünsche, Ihre
Kritik, aber selbstver-
ständlich auch Ihr Lob
entgegen. Wenn Sie zu
einem Thema Fragen
haben, freuen wir uns
auf Ihren Anruf.

Fitnessstudios, Sauna, Schwimm-
bäder bzw. Betreiben einer Kli-
maanlage oder Luftwäschern)
eine Anzeigepflicht nach §13
Abs.1 und 2 wenn eine Anlage
neu in Betrieb genommen wird
oder baulich so verändert wird,
dass dies Einfluss auf die Qualität
des Trinkwassers nehmen könn-
te. Ebenso besteht nach §16
Abs.5 eine Informationspflicht
über den Zusatz von Aufberei-
tungsstoffen, sofern das Trink-
wasser innerhalb der Anlage auf-
bereitet wird.  In allen Fällen be-
steht nach §21 Abs. 1 S. 3 eine
Weitergabepflicht von Informa-
tionen zur Wassergüte. Hier
muss von den Wasserwerken
zum einen dem Betreiber Infor-
mationsmaterial zur Verfügung
gestellt werden, und zum ande-
ren dieses vom Betreiber an den
Endverbraucher weitergereicht
werden. Eine weitere Untersu-
chungspflicht  wie z.B. chemisch-
bakteriologische Proben und
Untersuchungen gemäß §§ 14,
15 TrinkwV besteht für die Be-
trieber einer Anlage gem. § 3
Ziff. 2 c ansonsten nicht. Ledig-
lich auf Anforderung der zustän-
digen Behörde kann nach § 14
Abs.6 eine Untersuchung ange-
ordnet werden. 
Schlusswort: Solange keine Auf-
forderung der zuständigen Be-
hörde vorliegt oder Kenntis über
Qualitätsmängel vorliegen, ist
schlussentlich nichts weiter zu
tun als Aufbereitungsstoffe be-
kannt und Informationsmaterial
der Versorger weiter zu geben.
Es sei denn, man gibt Trinkwas-
ser an einen nicht eng einzu-
grenzenden Personenkreis, also
die Öffentlichkeit ab.
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